
 

 

 

 

 

 

Infoblatt Vereinshaftpflicht 
 

 

 

Die Vereinshaftpflichtversicherung gilt für… 

 sämtliche Aktivitäten der Landjugend im Rahmen des Vereinszweckes 

 bis zu zweitägige Veranstaltungen die dem Vereinszweck entsprechen, sofern Ein-

künfte daraus ausschließlich für den Vereinszweck verwendet werden 

 das Aufstellen und den Bestand des eigenen Maibaumes 

 Bestand von Zuschauertribünen, Zelten und Veranstaltungsräumlichkeiten 

 den behördlich genehmigten Ausschank 

 Vermögensschäden, die weder auf Personen- noch Sachschäden zurückzuführen 

sind 

 

Die Vereinshaftpflichtversicherung gilt nicht für… 

 Schäden an Heizungs-, Maschinen-, Kessel- und Warmwasserbereitungsanlagen, 

sowie an Elektro- und Gasgeräten 

 Glasschäden 

 geliehene oder gemietete Sachen 

 

Gedeckt sind… 

 Sach- und Personenschäden in einer Höhe bis zu € 3.000.000,- 

 Schäden an Dritten (Nichtvereinsmitgliedern), wenn diese geschädigt, verletzt, getö-

tet werden 

 Mietsachschäden – Immobilien in einer Höhe von bis zu € 150.000,- 

 

Im Falle eines Schadens… 

 ist unverzüglich mit dem Landjugendreferat Kontakt aufzunehmen. 

 beträgt der Selbstbehalt mind. € 300,- und in jedem Fall 10% des Schadens 

 beträgt bei Immobilien der Selbstbehalt mind. € 1.000,- und in jedem Fall 10% des 

Schadens   

 gilt der Versicherungsschutz nur, wenn nicht anderweitig Versicherungsschutz be-

steht. 

 

Beispiele für Versicherungsschutz durch Vereinshaftpflicht 

 Bei einer Veranstaltung stürzt ein Gast in eine Glasscherbe und verletzt sich. Der 

Landjugend wird vorgeworfen den Boden nicht ausreichend gesäubert zu haben. 

 Jemand stürzt bei einer Veranstaltung über ein Kabel der Musikanlage. 

 Ein Podium stürzt zusammen und verletzt Personen. 

 Der Maibaum stürzt beim Aufstellen, Ablegen oder generell auf bewegliche oder un-

bewegliche Sachen oder Menschen 



 

 


